
 
Drucksache 
2022-341 

 
 

Seite 1 von 5 

Beschlussvorlage  
- öffentlich - Datum: 24.11.2022 

 
Fachbereich/Eigenbetrieb Fachbereich IV 
Fachdienst FB IV 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat 29.11.2022 zur Kenntnis 
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturaus-
schuss 05.12.2022 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 06.12.2022 zur Kenntnis 
Stadtverordnetenversammlung 08.12.2022 zur Kenntnis 

 
Übergeordnete Themen  Themenziele 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Betreff: 

Jährliche Unterrichtung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung über die Vergabe 
der Vereinsfördermittel 2022 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
 
 

 
 

1. Die Zuweisungen der im Haushaltsplan 2022 eingestellten Vereinsfördermittel in Höhe von 
51.000,-€ an Raunheimer Vereine gem. Vereinsförderrichtlinien wird zur Kenntnis 
genommen.

2. Die Auszahlung der Kreisjugendfördermittel in Höhe von 1.857,00 € wird zur Kenntnis 
genommen
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Sachdarstellung: 
Begründung 
 
Jährlich werden die im Haushalt für die Vereinsförderung vorgesehenen Mittel zur Auszahlung 
ge-bracht. Die Verwaltung ist über die Verausgabung der Mittel sowohl gegenüber dem Magis-
trat als auch der Stadtverordnetenversammlung berichtspflichtig. 
Nachfolgend finden sich die Auszahlungen an die Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinien im 
Jahr 2022. 
 
Förderebene mobile Vereinseinrichtungen und langlebiges Sportgerät: 
 
Zu den Anträgen für mobile Vereinseinrichtungen und langlebigem Sportgerät mussten die Ver-
eine Nachweise der Kosten für Anschaffungen, Reparaturen, Erneuerungs-, Sanierungs-, In-
stand- haltungs- und Restaurierungsmaßnahmen vorlegen. Gefördert werden nur mobile Ver-
einseinrichtungen und langlebige Sportgeräte, die ausschließlich gemäß dem Vereinszweck ge-
nutzt werden. 
Die Auszahlung erfolgt nach dem prozentualen Anteil der Jugendlichen im Verein. 
 
Von 4 gestellten Anträgen können alle 4 berücksichtigt werden. 
 
 
Tabelle 1: Anteilige Förderung der zu verteilenden Fördersumme von 2.900,-€ 
 

  

Verein Jugend-
liche in %  Förderbe-

trag 
plus Restbetrag 

v. SSV i.H.v. 
692,87 € prozen-

tual aufgeteilt 

Ausgezahlte 
Förderung 

1 DLRG 371 29,30% 849,70 €            282,76 €        1.132,46 €  
2 Kaninchenzuchtverein H96 2 0,16%           4,64 €                  1,53 €             6,17 €  
3 SSV 357 28,20%      817,80 €  0         124,93 €  
4 tennis-klub 57 4,50%        130,50 €                43,44 €          173,94 €  
5 Türk. Kultur- u. Bildungsv. 479 37,84% 1.097,36 € 365,14 € 1.462,50 € 

 Gesamt 1266 100,00% 2.900,00 €              692,87 €  2.900,00 € 
 
 
Der prozentuale Anteil der Jugendlichen (in der Tabelle) richtet 
sich nach der Gesamtzahl der Jugendlichen der Vereine, die diese Förderung beantragt haben. 
 
Der SSV würde auf Grund der Anzahl der Jugendlichen prozentual 817,80 € zustehen. Veraus-
gabt wurden von dem Verein nur 124,93 €. Dadurch ergibt sich ein Restbetrag von 692,87 €, 
der auf die übrigen antragstellenden Vereine prozentual aufgeteilt wird. 
 
 
Förderebene vereinseigene Anlagen: 
 
Nach den Vereinsförderrichtlinien werden nur Vereinsanlagen gefördert, die gemäß dem  
Vereinszweck genutzt werden. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach: 
 
1. Der Anzahl der Antragsteller  
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2. m² des nicht kommerziell genutzten Raumes. 
3. Der Anzahl der Raunheimer Mitglieder, mind. 40 % der Gesamtmitglieder.  
 
Gesamtzuschussbetrag: 15.000,-€ 
 
Von den 10 Vereinen, die einen Antrag auf Förderung für Vereine mit vereinseigenen Anlagen       
gestellt haben, können 9 Vereine berücksichtigt werden. Bei einem Antrag handelt es sich um 
ein Privathaus.  
 
Tabelle 2: Fördersumme gem. prozentualem Anteil der nicht kommerziell genutzten Fläche 
 

Vereine   m², nicht kom-
merzielle Flä-
che in % 

Raunheimer Mit-
glieder von min. 
40% 

Auszahlungs- 
Betrag 

DLRG 2,92% 57%                 
411,00 €  

Kaninchenzuchtverein H96 8,10% 50%              
1.140,08 €  

Kanuclub "Wanderfahrer" 14,05% 76%              
1.977,54 €  

Sport-Schützengesellschaft "Tell" 14,41% 56%              
2.028,21 €  

SSV Raunheim 10,33% 73%              
1.453,94 €  

SV07 Raunheim 0,80% 82%                 
112,60 €  

tennis-klub Raunheim e.V.   52% 600,00 € 

TSV Raunheim 23,90% 73%   3.363,92 €             
   325,00 € 

Türkische Kultur und Bildung e.V. 25,49% 85%              
3.587,71 €  

Gesamt 100%              
15.000,00 €  

 
 
Zuschuss für Außensportanlagen gem. Vereinsförderrichtlinien §7.2: 
 
tennis-klub Raunheim  8x75,00 € = 600,00 € 
TSV Raunheim Bouleplatz + Tennisplätze  3x75,00 € 100,00 € + 225,00 € = 325,00 € 
Berechnungsfaktor ohne Tennis-/ und Bouleplätze   = 14.075,00 € 
 
 
Förderebene Jugendförderung: 
 
Für die auf den Vereinsförderrichtlinien basierenden Zuschussberechnungen 2022 waren von 
den Vereinen Belege aus 2021 vorzulegen, eine aktuelle Mitgliederliste mit Adressen und Ge-
burtsdaten sowie entsprechende Projektberichte. 
 
Nach den Vereinsförderrichtlinien Kapitel III Abschnitt 6 wird den Raunheimer Vereinen für je-
des Mitglied bis 21 Jahren ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 15,00 € gewährt. 
 
Von 10 gestellten Anträgen konnten alle 10 berücksichtigt werden. 
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Bei den 4 Vereinen, die keine 60% erreicht haben, können nur die Raunheimer Jugendlichen  
á 15,-€ berücksichtigt werden. 
Daraus ergeben sich die Auszahlungsbeträge gemäß folgender Aufstellung (die Bestimmungen 
des Kapitels II allg. Fördervoraussetzungen wurden beachtet): 
 
Tabelle 3: Prozentualer Anteil der Raunheimer an der Gesamtzahl der Mitglieder, 
                  förderfähiger Jugendliche und entsprechende Fördersumme 
 

Verein 
 

Anzahl 
 Jugendlicher 

Raun- 
heimer in % 

 
Jugendförderung 

in € 
(Anzahl Jugendl. x 15,-€) 

DLRG  217 57 3.255,00 € 
Griech. Bildg.- u. Kulturverein 84 63 1.260,00 € 
Kaninchenzuchtverein H96 2 50 30,00 € 
Musikschule Raunheim e.V. 79 71 1.185,00 € 
Sport- Schützengesellschaft "Tell" 11 56 165,00 € 
SSV Raunheim 357 78 5.355,00 € 
SV 07 Raunheim e.V. 326 82 4.890,00 € 
tennis-klub Raunheim e.V. 57 52 855,00 € 
TSV Raunheim 277 73 4.155,00 € 
Türkische Kultur und Bildung e.V. 479 83 7.185,00 € 
Summe 1.889  28.335,00 €  

 
 
Kreisjugendförderung: 
 
Des Weiteren wurde der Stadt Raunheim mit Schreiben vom 31.10.2022 im Rahmen der  
Kreisjugendförderung des Kreises Groß-Gerau ein Betrag von 1.857,00 € zuerkannt. Die Kreis-
jugendförderung wird analog der Jugendförderung gem. der Vereinsförderrichtlinien der Stadt 
Raunheim zugeordnet. Die jeweiligen Auszahlungsbeträge ergeben sich aus der folgenden Auf-
stellung. 
 
Tabelle 4: Auszahlungsbeträge der Jugendförderung inklusive der Kreisjugendförderung 
 

Verein Anzahl 
Jugendliche 

Kreisjugend- 
förderung 

Gesamt 
Jugend- 

förderung 
DLRG  217 213,36 € 3.468,36 € 
Griech. Bildg.- u. Kulturverein 84 82,62 € 1.342,62 € 
Kaninchenzuchtverein H96 2 2,00 € 32,00 € 
Musikschule Raunheim e.V. 79 77,60 € 1.262,60 € 
Sport- Schützengesellschaft "Tell" 11 

10,77 € 175,77 € 
SSV Raunheim 357 350,97 € 5.705,97 €            
SV 07 Raunheim e.V. 326 320,50 € 5.210,50 € 
tennis-klub Raunheim e.V. 57 56,08 € 911,08 € 
TSV Raunheim 277 272,20 € 4.427,20 € 
Türkische Kultur und Bildung e.V. 479 470,90 € 7.655,90 € 
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Summe 1889 1.857,00 € 30.192,00 €  
 
Bisherige Vorgänge: 
Ist immer durch den FD auszufüllen 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben ___________ Euro 

 
Kosteneinsparung ___________ Euro 

 

 
Deckungsvorschlag 

Ertragserhöhung ___________ Euro 
 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: Ja / Nein 

Sonstige Hinweise:  

 
Jühe Mohr  
Bürgermeister Fachbereich IV  

 

 




